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Kurzübersicht der notwendigen Nachweise für eine Zertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt G 493-1
-
Referenzliste des Unternehmens über Arbeiten gemäß dem Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 493-1
-
Qualifikationsnachweise der verantwortlichen Fachleute (keiner der im Zertifikat benannten Fachleute darf in der Geschäftsführung tätig sein)

-
Erfahrungsnachweise der verantwortlichen Fachleute

-
übersichtliche Darstellung des einschlägigen beruflichen Werdeganges jedes verantwortlichen Fachmannes

-
Nachweis der mindestens 3-jährigen Erfahrung im Gasanlagenbau für den verantwortlichen Fachmann für den Bereich:


- 
Planung


- 
Fertigung


- 
Errichtung

-
Nachweis der mindestens 3-jährigen aufgabenbezogenen Berufserfahrung für die Schweißaufsicht und den Werksachverständigen

-
Organigramm der Unternehmensstruktur

-
Qualitätsmanagement

-
wenn vorhanden, Kopien folgender weiterer Qualifikationsnachweise:


- 
großer oder kleiner Eignungsnachweis


- 
Umstempelvereinbarung



- 
Zulassung als Betrieb nach WHG

-
Kopien über die Teilnahme an einschlägigen Schulungen 

-
Schriftliche Benennung der Sachkundigen durch den Arbeitgeber

-
Gewerbeanmeldung

-
Kopie des Auszuges aus dem Handelsregister

-
Bescheinigung über den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung

-
Mitgliedschaft beim DVGW und Angabe der Mitgliedsnummer (falls vorhanden)

-
Dokumentation einer vom Unternehmen gebauten repräsentativen Anlage (s. Gas Information Nr. 15)

- 
Schweißtechnikhandbuch nach DIN EN 729, Teil 3
Organigramm

Die Unternehmensbereiche Planen, Herstellen und Errichten von Gasdruckregelanlagen müssen entsprechend dem Arbeitsblatt G 493-1 organisiert sein. Leider mussten wir in der Vergangenheit feststellen, dass dies häufig nicht zutrifft. In diesem Fall ist für eine Zertifizierung der Betrieb entsprechend umzuorganisieren.

Als Nachweis, dass die Strukturen ihres Unternehmens dem Arbeitsblatt G 493-1 entsprechen, ist ein eindeutiges und vollständiges Organigramm vorzulegen. Nach unserer Erfahrung ist es häufig nicht ausreichend, das Organigramm aus dem QM-Handbuch zu kopieren. Wir bitten zu prüfen, dass folgende Punkte erfüllt sind:

FSC 
Muß Weisungsbefugt sein.

Z. B. Position als KundendienstleiterDie Unternehmen müssen die Verantwortlichkeiten und Aufgaben aller im Zertifikat benannten Personen aufzeigen. In erster Linie muss daraus ersichtlich sein, dass alle Fachleute weisungsbefugt für ihren Bereich sind.

Jeder Fachmann muss sowohl mit seiner Funktion als auch mit dem Namen im Organigramm wiederzufinden sein.

Der Werksachverständige darf für keine andere Funktion bzgl. der Zertifizierung benannt sein. Er muss unabhängig sein und keinen Weisungen unterliegen, weiterhin darf er nicht in der Produktion beschäftigt sein. Er kann aber in weiteren Aufgabenfeldern wie z.B. Qualitätssicherung, Konstruktion usw. eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist die Organisation des Unternehmens (evtl. Niederlassung) von der Geschäftsführung abwärts darzustellen, so dass die Einbindung des Bereiches Anlagenbau in den Gesamtbetrieb nachvollzogen werden kann. Bei Holdings bzw. Firmen mit Tochterunternehmen oder Niederlassungen wäre eine Übersicht des Gesamtunternehmens wünschenswert.

Auszug aus dem Handelsregister oder der Handwerksrolle
Bei Unternehmen, die Mitglied in der IHK sind, ist eine Kopie des Auszuges aus dem Handelsregister für die antragstellende Niederlassung erforderlich. Falls diese Niederlassung keine eigene Eintragung hat, so ist der Nachweis für das Stammunternehmen oder die zuständige Zweigniederlassung zu erbringen sowie die Gewerbeanmeldung für den zu zertifizierenden Standort.

Qualifikationsnachweise des verantwortlichen Fachmannes für die Planung (kann zugleich auch als Schweißaufsicht benannt sein, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind)

Der verantwortliche Fachmann darf nicht in der Geschäftsführung tätig sein. Eine generelle Ausnahme ist nur bei Betrieben mit einer Belegschaft von bis zu 5 Beschäftigten im beantragten Bereich möglich. 

1. 
Dipl.-Ingenieururkunde einer einschlägigen technischen Fachrichtung

2.
Nachweis der 3-jährigen Erfahrung als ausführender oder leitender Ingenieur im Gasanlagenbau durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges

3.
Liste aller Gasanlagen, an denen der Fachmann in den letzten drei Jahren mitgewirkt hat unter Angabe von:


- 
Auftraggeber und Aufstellort


- 
Planungsunternehmen


- 
Hersteller


- 
Art der GDMR-Anlage


- 
Auslegungsdaten wie Durchfluss, Eingangs- und Ausgangsdruck


- 
Erstellungsjahr


- 
Aufstellungsort

4.
Fortbildungsnachweise 

Qualifikationsnachweise des verantwortlichen Fachmannes für die Fertigung (kann zugleich auch für die Errichtung benannt sein, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind)
Der verantwortliche Fachmann darf nicht in der Geschäftsführung tätig sein. Eine generelle Ausnahme ist nur bei Betrieben mit einer Belegschaft von bis zu 5 Beschäftigten im beantragten Bereich möglich.

1.
Dipl.-Ing.- bzw. Technikerurkunde oder Meisterbrief eines einschlägigen Bereiches der Metalltechnik

2.
Nachweis der 3-jährigen Erfahrung im Gasanlagenbau durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges

3. 
Liste aller Gasanlagen, an denen der Fachmann in den letzten drei Jahren mitgewirkt hat unter Angabe von:


- 
Auftraggeber und Aufstellort


- 
Planungsunternehmen


- 
Hersteller



- 
Art der GDMR-Anlage


- 
Auslegungsdaten wie Durchfluss, Eingangs- und Ausgangsdruck


- 
Erstellungsjahr


- 
Aufstellungsort

4.
Fortbildungsnachweise, insbesondere Intensivschulung oder Sachkundigenschulung nach G 496

Qualifikationsnachweise des verantwortlichen Fachmannes für die Errichtung (kann zugleich auch für die Fertigung benannt sein, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind)
Der verantwortliche Fachmann darf nicht in der Geschäftsführung tätig sein. Eine generelle Ausnahme ist nur bei Betrieben mit einer Belegschaft von bis zu 5 Beschäftigten im beantragten Bereich möglich. 

1.
Dipl.-Ing.- bzw. Technikerurkunde oder Meisterbrief eines einschlägigen Bereiches der Metalltechnik

2.
Nachweis der 3-jährigen Erfahrung im Gasanlagenbau durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges

3. 
Liste aller Gasanlagen, an denen der Fachmann in den letzten drei Jahren mitgewirkt hat unter Angabe von:


- 
Auftraggeber und Aufstellort


- 
Planungsunternehmen


- 
Hersteller


- 
Art der GDMR-Anlage


- 
Auslegungsdaten wie Durchfluss, Eingangs- und Ausgangsdruck


- 
Erstellungsjahr


- 
Aufstellungsort

4. 
Fortbildungsnachweise, insbesondere Intensivschulung oder Sachkundigenschulung nach G 496

Qualifikationsnachweise Schweißaufsicht (kann zugleich auch für die Planung benannt sein, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind)
Die Schweißaufsicht darf nicht in der Geschäftsführung tätig sein. Eine generelle Ausnahme ist nur bei Betrieben mit einer Belegschaft von bis zu 5 Beschäftigten im beantragten Bereich möglich. 

Für eine Zertifizierung von Herstellern für Anlagen der Druckstufen bis PN 100 gilt:

1.
Kopie der Dipl.-Ing. Urkunde

2.
Kopie der Schweißfachingenieururkunde

Für eine Zertifizierung von Herstellern für Anlagen der Druckstufen bis PN 16 gilt:


-
Kopie der Schweißfachmannurkunde

Für alle Druckstufen gilt

1. 
Erfahrungsnachweis


Nachweis der 3-jährigen Berufserfahrung als Schweißfachingenieur/-fachmann, nicht aber zwingend im Gasanlagenbau durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges.

2.
Liste aller Gasanlagen, an denen der Schweißfachmann in den letzten drei Jahren mitgewirkt hat unter Angabe von:


- 
Auftraggeber und Aufstellort


- 
Planungsunternehmen


- 
Hersteller


- 
Art der GDMR-Anlage


- 
Auslegungsdaten wie Durchfluss, Eingangs- und Ausgangsdruck


- 
Erstellungsjahr

3.
Fortbildungsnachweise, insbesondere Intensivschulung oder Sachkundigenschulung nach G 496

Ergänzender Hinweis:

Die Schweißaufsicht muss in jedem Fall in einem Fachgespräch nachweisen, dass sie über die Kenntnisse der prozesstechnischen Zusammenhänge in Gasanlagen verfügt (s. auch Arbeitsblatt G 493-1, Kap. 5.2.2). Erfahrungsgemäß ist eine einschlägige Schulung mit Nachdruck zu empfehlen, wenn der SFI bislang nicht im Bereich des Gasanlagenbaus tätig war. Weiterhin müssen die Unternehmen vor dem Fachgespräch ihrem Fachmann ausreichend Gelegenheit geben, die erforderliche praktische Erfahrung zu sammeln.

Qualifikationsnachweise des Werksachverständigen (kann für keine andere Position benannt sein)
Der Werksachverständige darf in keinem Fall in der Geschäftsführung tätig sein. 

1. 
Dipl.-Ing.- bzw. Technikerurkunde oder Meisterbrief eines einschlägigen Bereiches der Metalltechnik

2. 
Erfahrungsnachweis


Nachweis der 3-jährigen aufgabenbezogenen Tätigkeit (z.B. Qualitätskontrolle), nicht aber zwingend im Gasanlagenbau durch eine übersichtliche Darstellung des beruflichen Werdeganges

3.
Liste aller Gasanlagen, an denen der Werksachverständige in den letzten drei Jahren mitgewirkt hat unter Angabe von:


- 
Auftraggeber und Aufstellort


- 
Planungsunternehmen


- 
Hersteller


- 
Art der GDMR-Anlage


- 
Auslegungsdaten wie Durchfluss, Eingangs- und Ausgangsdruck


- 
Erstellungsjahr

4.
Fortbildungsnachweise, insbesondere Intensivschulung oder Sachkundigenschulung nach G 496

Ergänzender Hinweis:

Der Werksachverständige muss in jedem Fall in einem Fachgespräch nachweisen, dass er über die Kenntnisse der prozesstechnischen Zusammenhänge in Gasanlagen und dem Materialfluss im Unternehmen verfügt (s. auch Arbeitsblatt G 493-1, Kap. 5.2.3). Erfahrungsgemäß ist eine einschlägige Schulung mit Nachdruck zu empfehlen, wenn der Werksachverständige bislang nicht im Bereich des Gasanlagenbaus tätig war. Weiterhin müssen die Unternehmen vor dem Fachgespräch ihrem Fachmann ausreichend Gelegenheit geben, die erforderliche praktische Erfahrung zu sammeln.


Fortbildungsnachweise


Schweißtechnikhandbuch nach DIN EN 729, Teil 3 

Liste des Fachpersonals

Wir benötigen als Übersicht eine Liste des Fachpersonals aller in den Bereichen Planung, Fertigung und Errichtung von GDRM-Anlagen eingesetzten Personen (Ingenieure, Facharbeiter, Schweißer, Techniker usw.). In der Personalliste sollten folgende Informationen enthalten sein:
	Name, Vorname
	Art der Tätigkeit im Unternehmen
	Qualifikation (z.B. Schweißerzeugnisse, Umstempelerlaubnis)

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Sonstige Qualifikationen oder Zertifizierungen des Unternehmens
Weitere Qualifikationen, falls vorhanden, Ihres Unternehmens sind für das Antragsverfahren nach G 493 ebenfalls von Bedeutung, zum Beispiel:

- 
Zertifizierung nach DIN-ISO 9000 ff.

- 
HP-0 Zulassung

- 
großer oder kleiner Eignungsnachweis

- 
Umstempelvereinbarung

-
Überwachung nach § 19  WHG

Erfahrungsnachweis des Unternehmens
Ihr Antrag wird dem Zertifizierungsausschuss zur Beurteilung übergeben. Damit dieser sich ein Bild von Ihrer Tätigkeit machen kann, bitten wir um eine vollständige Referenzliste aller Gasanlagen, die Sie bislang erstellt haben. Diese Liste sollte Angaben über Art der Anlage, Baujahr, Aufstellort, Auftraggeber, Verwendungszweck und technische Parameter enthalten. Zweckdienlich ist es, auch die beteiligten verantwortlichen Fachleute mit aufzuführen. Nur so kann der Zertifizierungsausschuss zu einer sicheren Beurteilung Ihrer Erfahrung gelangen. In Ergänzung zur Liste können auch Abnahmeprotokolle über von Ihnen gebaute Anlagen durch DVGW-Sachverständige oder (bis 4 bar Eingangsdruck) Sachkundige vor.

Geht aus Ihren Unterlagen nicht eindeutig hervor, dass schon ausreichende Erfahrung bei Arbeiten entsprechend dem Geltungsbereich des G 493-1 besteht, müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen kein Zertifikat oder eines mit verkürzter Geltungsdauer sowie mit Auflagen erteilt wird.

Dokumentation einer Anlage
Bitte legen Sie eine Dokumentation einer von Ihrem Unternehmen gebauten repräsentativen Anlage vor. Repräsentativ bedeutet in diesem Zusammenhang, eine Anlage mit den Auslegungsdaten und in der Ausführung, wie sie von Ihnen im Regelfall hergestellt wird. Die vollständige und korrekte Durchführung aller erforderlichen Prüfungen muss mit dieser Dokumentation ebenfalls nachgewiesen werden.  Die Unterlagen müssen allgemeinverständlich, übersichtlich und nachvollziehbar sein; wenn nötig, sind Übersichtslisten zu erstellen. Unter Umständen müssen Ihre verantwortlichen Fachleute anhand dieser Dokumentation bei der Überprüfung der Fachkenntnisse die funktionstechnischen Zusammenhänge einer Gasanlage erklären. 

Die Dokumentation von Sonderanlagen ist vom technischen Gesichtspunkt zwar interessant, erschwert aber die Überprüfung.
[image: image1.png][image: image2.png]DVGW CERT GmbH  Tel. +49 228 91 88 -888 Amtsgericht Bonn HRB 15259 Commerzbank Bonn IBAN: DES6 3804 0007 0117 7880 00
Josef-Wirmer-Str. 1-3  Fax +49 228 91 88 - 993  Geschéaftsfihrer: Konto-Nr. 1177880 00  BIC: COBADEFFXXX
53123 Bonn www.dvgw-cert.com Dipl. Phys. Theo B. Jannemann BLZ 380 400 07 USt-IdNr.: DE254478164





[image: image2.png][image: image3.png]g
DVGW

CERT GMBH




[image: image4.png]g
DVGW

CERT GMBH




